
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 74 (1996)

Heft: 6-7

Rubrik: AHV

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Anrechnung von
veräussertem Vermö-
gen bei Heimeintritt
Nach dem Verkazzfmeines /da«-

ses habe ich /'edem meiner vier
Kinder Fr. 50000.- a/s Vor-

empfang azzf kz'in/ï/ges FrBe

überwiesen. Wenn zch nun in ein

A/ters-, Pfege- oder Kranken-
beim eintreten müsste, würden

dann die Fr. 200 000.- die ich
den Kindern vermacht habe, bei

der .Berechnung des Taggeides
//och ais Vermögen angerechnet?
Besteht eine Karenz- oder Ver-

/'öhrungs/rist, nach deren Ab/auf
diese Fr. 200000.- bei der Be-

HUMAN
6/wö /ÎÔW

7«rÄ:/mge/ wic/if/?
//'sa von Humantechnik: und
das Läuten von Türklingel
und Telefon (und das Weinen
des Babys) werden überall
sichtbar.

Durch Übertragung der Signale
in jeden Raum der Wohnung
über das vorhandene Stromnetz.
Keine Installationsarbeiten not-
wendig. Sender und Empfänger
einfach in die vorhandenen
Steckdosen einstecken.
Postzulassung vorhanden!

Wir beraten Sie gerne:

rechu///;g des Tagge/des nicht
mehr in Betracht fa/ien?
Wenn Sie von «Taggeld»
schreiben, nehme ich an,
dass Sie damit die Tagestaxe
des Heimes meinen. Wie ich
bereits früher («Zeitlupe»
2/1994, Seite 61) ausführen
konnte, wird die Heimtaxe
auch heute noch in Heimen
mit herkömmlicher Taxord-

nung aufgrund von Einkorn-
men und Vermögen der Pen-

sionäre bestimmt. In diesem
Falle müsste das als Erbvor-

empfang ohne Rechtspflicht
veräusserte Vermögen grund-
sätzlich angerechnet werden.
Wieweit dies im Einzelfall
tatsächlich geschieht, und ob
allenfalls eine «Karenz- oder

Verjährungsfrist» besteht,
hängt von der Taxordnung
des einzelnen Heimes ab und
kann nicht generell beant-
wortet werden.

Keine Bedeutung hat Ihre
Frage jedoch, wenn die Heim-
taxe in Heimen mit neuzeitli-
eher Taxordnung aufgrund
des Pflegebedarfes und nicht
mehr aufgrund der wirf-
schaftlichen Verhältnisse be-

Fürthaler
Hilfsmittel für Hörbehinderte
St.-Wolfgang-Strasse 27
6331 Hünenberg
Telefon und Fax 041/781 03 33

stimmt wird. Diese neuen
Taxordnungen können bes-

ser auf die neueren Entwick-
lungen in den Sozialversiche-

rangen (EL, Hilflosenent-
Schädigung, Krankenversi-
cherung usw.) ausgerichtet
werden, als dies bei her-
kömmlichen Regelungen
möglich ist.

Wichtig ist Ihre Frage ins-
besondere auch im Hinblick
auf einen allfälligen An-
spruch auf Ergänzungslei-
stungen (EL). Bei den EL muss
Vermögen, auf welches ohne
Rechtspflicht verzichtet wur-
de, angerechnet werden, als

ob es noch vorhanden wäre

(vgl. dazu auch «Zeitlupe»
4/94, Seite 59). Dabei gibt es

grundsätzlich keine «Ver-

jährungsfrist», doch kann
veräussertes Vermögen um
jährlich 10 000 Franken redu-
ziert werden. Hintergrund
dieser Regelung ist einerseits
die Tatsache, dass die EL als

reine Bedarfsleistungen voll
aus Steuergeldern finanziert
werden, und andererseits der
Umstand, dass privates Ver-

mögen zur «3. Säule» bzw. zur
privaten Vorsorge zählt und
zusammen mit AHV und
Pensionskasse ebenfalls zum
Lebensunterhalt im Alter ein-
gesetzt werden soll.

Sollten Sie tatsächlich spä-
ter EL beanspruchen, so

müssten Sie nicht unbedingt
das Geld von Ihren Kindern
zurückfordern. Es wäre auch
denkbar, dass Ihre Kinder in
dem Umfang an Ihren Unter-
halt beitragen, wie der Vor-
empfang im Rahmen der EL

angerechnet wird.

Auszahlungen der
Vorsorgeeinrichtung
und EL-Anspruch

W/rerha/ten a/s AHV-Bente m/r
Fr. 2464.-. B/s 1993 Bezogen

wir auc/z Beate von Fr. 417.-
aas e/rzer Fersona/vorsor^esf//-
fu/7£. Diese Re/zte wurde aber

aar wä/zrend 10 /a/zren aus^e-
n'c/ztel. W/r Bezahlten z'a d/eser

Kasse aB 1965 B/s 1983 Beifrü-

^e. 1/77 Foads dz'eser Persoaa/vor-

sor^esti/tun^ Be/ladea sich üBer

20 Mz7//onen Fraa/cea. Besteh!
e/ae MpyZ/cBke/t, dzese Vörsor-

£esfz'/îi/n£ zu veranlassen, die

Bentenza/z/zza^en we/terzu-

/a/zren? Wir haBen doch für
«unsere» Firma ein LeBen /an#
^earBeüet'Fs würde uns sehr Be-

drücken, wenn wzr in unseren
a/ten Tagen noch auf Brgän-
zungs/e/stungen angewiesen
wäre/7.

Rente der Vorsorge-
einrichtung
Das allgemeine Pensionskas-

sen-Obligatorium trat erst

mit dem Bundesgesetz über
die Berufliche Vorsorge
(BVG) auf 1985 in Kraft. Sie

schreiben, dass Sie bereits
1983 das Rentenalter erreicht
haben. Damals war noch
nicht vorgeschrieben, dass

ein Arbeitgeber sein Personal
bei einer Vorsorgeeinrich-
tung bzw. Pensionskasse obli-
gatorisch versichern musste.
Auch bestand grosse Freiheit
bei der Ausgestaltung der frei-

willigen betrieblichen Vor-

sorge. Ich kenne zwar das Re-

glement nicht, doch entneh-
me ich Ihrer Schilderung,
dass offenbar die Leistungen
aufgrund eines Deckungs-
kapitals aufgebraucht waren.
Weitere Einzelheiten müs-
sten bei der Pensionskasse er-

fragt werden; da Ihr «Versi-

cherungsverhältnis» schon
vor dem BVG begründet wur-
de, glaube ich kaum, dass Ih-
nen allenfalls auch die BVG-
Aufsichtsbehörde weiterhel-
fen kann.

Dass Ihr Arbeitgeber schon
damals eine Vorsorgeeinrich-
tung führte, war fortschritt-
lieh. Die Auszahlung eines

Deckungskapitals in Form
einer monatlichen Rente war
damals nicht unüblich. Un-
ter diesen Umständen ist
nicht anzunehmen, dass Sie
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heute noch irgendwelche An-
spräche gegenüber der Vor-
sorgeeinrichtung geltend ma-
chen können. Über allfällige
freiwillige Leistungen kann
allein die Pensionskasse auf-

grund ihres Reglementes ent-
scheiden. Allerdings besteht
wenig Aussicht, denn die
Pensionskassen haben sich
an klare Vorschriften zu hal-
ten.

Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen (EL)
Nach dem Auslaufen Ihrer
beruflichen Vorsorge müssen
Sie mit einer Ehepaar-Rente
von weniger als 2500 Franken
leben. Wie Sie schreiben,
würde es Sie jedoch «be-

drücken», wenn Sie in Ihren
«alten Tagen» noch auf Er-

gänzungsleistungen angewie-
sen wären. Ich kann aller-
dings Ihre Befürchtungen
nicht teilen, besteht doch -
wie auf die AHV-Rente -
grundsätzlich ein gesetzlich
geregelter Rechtsanspruch
auf EL. Der Unterschied liegt
allein darin, dass die AHV-
Renten aufgrund der Bei-

tragsjahre und der Einkorn-
menshöhe berechnet wer-
den, während die EL als söge-
nannte Bedarfsleistungen
von den persönlichen wirt-
schaftlichen Verhältnissen,
das heisst von Einkommen
und Vermögen sowie von
den Ausgaben, abhängen.

Gerade Ihre «Lebensge-
schichte» zeigt, dass die Lei-

stungen der AHV/IV nicht
immer ausreichen, um den
Existenzbedarf der Versicher-
ten angemessen zu decken,
wie dies jedoch das verfas-

sungsmässige Ziel wäre.
Wenn das Verfassungsziel al-
lein über die Renten erfüllt
werden sollte, würde dies ei-
nerseits in vielen Fällen zu
Überdeckungen führen und
anderseits die staatliche Ver-

Sicherung allzu stark bela-
sten. Um die öffentlichen
Mittel gezielt einzusetzen,

soll das Ziel nicht in jedem
Fall über die Renten allein er-
reicht werden, sondern unter
Einbezug der Ergänzungslei-
stungen. Dies erlaubt es auch,
in den Fällen, in denen
tatsächlich ein Bedarf besteht
(zum Beispiel wegen zu gerin-
ger AHV/IV-Rente, fehlender
Pensionskasse, hohen Krank-
heits-, Heim- oder Pflegeko-
sten usw.) wesentlich höhere
gezielte Leistungen auszu-
richten, als dies mit generei-
1er Rentenerhöhung möglich
wäre.

Die EL sind keine Fürsorge-
oder Sozialhilfeleistungen,
sondern gehören zur AHV/IV.
Sie werden denn auch in den
meisten Kantonen von den
Organen der Sozialversiche-

rung, also von Ausgleichskas-
sen und AHV-Zweigstellen,
bearbeitet. Damit besteht
keinerlei Anlass zu Bedenken,
einen berechtigten Anspruch
auf EL geltend zu machen.
Vielmehr nehmen Sie damit
lediglich ein verfassungsmäs-
sig verankertes Recht wahr.
Vielleicht kann Sie die Tatsa-
che beruhigen, dass heute in
der Schweiz über 2 Milliarden
Franken an EL bezogen wer-
den, was belegt, dass die

Ergänzungsleistungen heute
einen unverzichtbaren Teil
der eidgenössischen Alters-,
Hinterbliebenen- und Invali-
denvorsorge darstellen.

Dr. Zur. Rudo/fTwor

Recht
Erbvorbezug:
Be- statt Entlastung
Vor einige« /ahren verschrieben

wir unser Hans aZs Erbvorbezu^
unserem Sohn. Statt uns zu ent-

tasten, haben wir uns damit nur
betastet/ A//es wird uns ohne

Abzüge durch Steuern auf-
gebrummt, Haus, Hypothek,
EZ^enmZeZwerf und Gnmdsteu-

er. Ereunde machten uns darauf
au/merksam, dass unser EehZer

durch das NuZzun.gs- statt
Wohnrecht entstand, sie seien

durch das Wohnrecht von die-

sen Zahlungen enthoben. Nach

Rücksprache auf dem Notariat
stimmen diese Angaben nicht,
Nutzupgs- und Wohnrecht un-
ter/ie^en den ^Zeichen Eedipgun-

£en, wurde uns zesa,§t. Nach-
dem wir nun /hren ArtikeZ in der

«ZeitZupe» 9/95, Seite 42, über

das Nufzmessupgs- und Wohn-
recht ^eZesen haben, wissen wir
nicht mehr, was nun stimmt.

Im angesprochenen Artikel
habe ich die zivilrechtliche
Regelung der Nutzniessung
und des Wohnrechts nach
den einschlägigen Bestim-

mungen des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches (ZGB) dar-

gestellt. Das ZGB bestimmt,
dass der Nutzniessungsbe-

das weltweit erste
volldigitale Hörgerät,
ermöglicht:

• Hören in CD-Qualität.

•Vollautomatische
Anpassung an wechselnde
Hörsituationen.

• Unterdrückung von
Störgeräuschen,
Verstärken von Stimmen.

• Verhindern des
unangenehmen Pfeifens
(Rückkopplung).

• Völlig neue Anpass-
methode im Ohr selber, die
in jedem Fall bestmögliches
Hören gewährleistet.

jchten Sie gerne mehr über das völlig neue Hörsystem
r senden Innen gerne unverbindlich und völlig kostenlos

| Möchten

IWir
send.. ^...v .„.,,3 ...—........ ...^

Informationen.

Rufen Sie uns an: 01 830 00 50 - oder

J senden Sie den Coupon an: Widex Hörgeräte AG, Postfach, 8304 Wallisellen |

wissen?
nähere
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